
--
SATZUNG 

LT STARLIGHT TEAM 
Essen 1991 e. V. 



S A T Z U N G 

des 

LT Starlight - Team - Essen 1991 e . V. 

S l 
Name, Sitz und Zweck 

1. Der am 16. September 1991 in Essen gegründete Sportverein führt 
den Namen 

LT STARLIGBT-TEAM-ESSEN '91 e .v. 

Das LT Starlight-Team-Eseen '91 hat seinen Sitz in ESSEN, Es 

ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht ESSEN eingetragen. 

2, Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

3 . Der Verein erstrebt die Mitgliedschaft 

a ) im Triathlon-Verband NRW 
b) im Leichtathletik- Verband Nordrhein 

4. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi­
ge Zwecke im Sinne des Abschnittes "Steuerbegünstigte Zwecke'' 
der Abgabenordnung . Zweck des Vereins ist die Förderung des 

Leichtathletik- und Triathlonsportes 

sowie der sportlichen Jugendhilfe. 

5. Der Verein ist selbstlos tätig; verfolgt nicht in erster Linie 

eigenwirtschaftliche Zwecke , 

6, Mittel des Vereins dürfen nur für die satzun9smäßigen Zwecke 

verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus 

Mitteln des Vereins. 

7 . Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Ver­

eins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütung 
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begünstigt werden. 

B. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Förderungsport­
licher Übungen und Leistungen des Triathlon- und Leichtath­

letiksportes einschließlich sportlicher Jugendpflege. 

§ 2 

Mitglieder des Vereins 

1. Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden. 

2. Die Mitgliedschaft ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. 

Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Vertre­
ter erforderlich. 

J. Die Aufnahme erfolgt durch den geschäftsführenden Vorstand nach 
pflichtgemäßem Ermessen. Bei Ablehnung des Antrages ist der 

Vorstand nicht verpflichtet, dem Anträgsteller die Gründe mit­
zuteilen. 

4. Die Ernennung von Ehrenmitgliedern entscheidet auf Vorschlag 

des Vorstandes die Mitgliederversammlung. 

5. Die Mitglieder des Vereins verpflichten sich, ihren Möglichkei­

ten entsprechend alles zu tun, um den Triathlon- sowie Leicht­

athletiksport und das Ansehen des LT Starlight-Team-Essen '91 
zu fördern. 

Die Mitglieder erkennen die Beschlüsse von Mitgliederversamm­
lungen und des Vorstandes als für sie verbindlich an. 

S 3 

Beendigung der MitgliedDchQft 

1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Tod, Ausschluß oder 

Auflösung des Vereins. 
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2. Die Austrittserklärung ist schriftlich an den geschäftsführen­

den Vorstand zu richten. 

Der Austritt ist nur zum Schluß eines Kalenderjahres unter Ein­

haltung einer Frist von 3 Monaten möglich . 

3 . Ein Mitglied kann - nach vorheriger Anhörung - vom geschäfts­

führenden Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden: 

a) wegen Nichterfüllung satzungsgemäßer Verpflichtungen 

oder Mißachtung von Anordnungen der Organe des Vereins, 

b) wegen Nichtzahlung von Beiträgen trotz Mahnung, 

c) wegen eines schweren Verstoßes gegen d ie Interessen des 

Vereins oder groben unsportlichen Verhaltens, 

d) wegen unehrenhafter Handlungen. 
Dem betroffenen Mitglied steht gegen einen Vorstandsbeschluß 

der Beschwerdeweg an die Mitgliederversammlung offen. 

Die Mitgliederversammlung entscheidet endgültig. 

§ 4 

Beiträge 

1 . Der Mitgliedsbeitrag sowie außerordentliche Beiträge werden von 

der Mitgliederversammlung festgelegt. 

2 . Über die Höhe und Fäl ligkeit von Aufnahmegebühren, Jahresbei­

trägen und außerordentlichen Beitragszahlungen entscheidet die 

Mitgliederversammlung. 

3. Ehrenmitglieder sind von der Pflicht zur Zahlung von Beiträgen 

jeglicher Art befreit . 

4. Der Vorstand kann in geeigneten Fällen Gebühren, Beiträge und 

außerordentliche Beiträge ganz oder teilweise erlassen oder 

stunden. 
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S 5 

Stimmrecht und Wählbarkeit 

1. Stimmberechtigt sind alle Mitgl ieder vom vollendete n 16. Le­

bensjahr an. 

2. Die Teilnahme jüngerer Mitglieder an den Mitgliederversammlun­

gen ist fr e igestellt . 

3 . Ehrenmitglieder haben Stimmrecht, sind j edoch nicht wählbar. 

4. Als Vorstandsmitglieder sind Mitglieder vom vollendeten 18 . Le­

bensjahr an wählbar. 

5 . Bei der Wahl der Jugendvertreter haben alle Mitglieder des Ver­

eins bis zum vollendeten 21 . Lebensjahr Stimmrecht . 
Als Jugendvertreter können Mitglieder vom vollendeten 16. Le­
bensjahr an gewählt werden. 

§ 6 

Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind: 

- die Mitgliederversammlung, 

- der Vorstand, 

als geschäftsführender Vorstand oder 

als Gesamtvorstand . 

§ 7 

Mitgliederversammlung 

1. Obers tes Organ des Vereins is t die Mitgliede rversammlung. 

2 . Die Mitgliederversammlung tritt j ährlich im ersten Quartal ei­

nes Kalenderjahres zusammen . 
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3. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 
a) die Richtlinien für die Arbeit des Vereins festzulegen, 
b) die Berichte des Vorstandes und der Kassenprüfer ent-

gegenzunehmen und zu beraten, 

c) den Vorstand zu entlasten, 

d) Wahlen durchzuführen, 
e) den Haushaltsplan zu beschließen, 

f) Mitgliedsbeiträge und Umlagen festzusetzen, 

g) über Anträge zu befinden, 

h) die Satzung zu ändern, 
i) festzustellen, daß die Ordnungen des Vereins nicht im 

Widerspruch zu dieser Satzung stehen, 
k) über die Neugründung von Abteilungen bzw. Einführung 

neuer Sportarten zu beschließen, 
1) Ehrenmitglieder bzw. Ehrenvorsitzende zu ernennen. 

4. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb einer 
Frist von drei Wochen einzuberufen, wenn es 

- der geschäftsführende Vorstand oder der Gesamtvorstand 

beschließt, 

- ein Viertel der stimm.berechtigten Mitglieder schriftlich 
beim Vorsitzenden beantragt hat. 

S. Die Einberufung der Mitgliederversammlung erfolgt durch den ge­

schäftsführenden Vorstand. Die Einladung zur Mitgliederversamm­
lung erfolgt in schriftlicher Form, mindestens 4 Wochen vor dem 

Versammlungstag mit Angabe der Tagesordnung. 

6. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der 

erschienenen Mitglieder beschlußfähig. 

7. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 

stimm.berechtigten Mitglieder gefaßt. Bei Stimmengleichheit gilt 
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ein Antrag als abgelehnt. Enthaltungen werden nicht mitgezählt. 

Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von Zweidrit ­

teln der erschienene n stimmberecht igten Mitglieder beschlossen 

werden. 

8 . Über Anträge, die nicht in der Tagesordnung verzeichnet sind, 

kann in der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, wenn 

diese Anträge mindestens zwei Wochen vor der Versammlung beim 

Vorsitzenden schriftlich eingegangen sind und den Mitgliedern 

mindestens eine Woche vorher zur Kenntnis gebracht wurden. 

Dringlichkeitsanträge werden nur behandelt, wenn die Mitglie­

derversammlung mit einer Zweidrittel-Mehrheit beschließt, daß 

sie als Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. 

9. Dem Antrag eines Mitgliedes auf geheime Abstimmung muß ent­

sprochen werden. 

10. Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Proto­

koll zu fertigen. Das Protokoll ist vom Geschäftsführer und 

vom Vorsitzenden zu unterzeichnen. 

§ 8 

Vorstand 

1. Der Vorstand setzt sich zusammen aus dem 

- geschäftsführenden Vorstand und dem 

- Gesamtvorstand . 

Der geschäftsführende Vorstand .besteht aus 

- dem Vorsitzenden, 

- dem stellvertretenden Vorsitzenden, 

- dem Schatzmeister und dem 

- Geschäftsführer. 
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Der Gesamtvorstand besteht aus 

- dem geschäftsfilhrenden Vorstand, 
- den von der Mitgliederversammlung zu wählenden höchstens 

3 Beisitzern {Näheres beschließt die Mitgliederversamm­

lung) 

- den Mitarbeitern für die Öffentlichkeitsarbeit 

- den Organisatoren für den Wettkampfsport (Anzahl be-

schließt die Mitgliederversammlung). 

2. Vorstand im Sinne des S 26 BGB sind der Vorsitzende, sein 

Stellvertreter und der Schatzmeister. Je zwei von ihnen ver­
treten den Verein gerichtlich und außergerichtlich, Im Innen­
verhältnis zum Verein wird der Stellvertreter jedoch nur bei 
Verhinderung des Vorsitzenden tätig. 

3. Der Ressortleiter für Jugendsport wird in einer gesondert ein­

zuberufenden Versammlung von der Jugend des Vereins gewählt 

(S 5, Abs. 5). Die Wahl bedarf der Bestätigung durch die Mit­
gliederversammlung. 

4. Der Vorsitzende des Vereins beruft und leitet die Sitzungen des 

geschäftsfilhrenden Vorstandes und des Gesamtvorstandes. Der Ge­

samtvorstand tritt zusammen, wenn es das Vereinsinteresse er­

fordert oder drei seiner Mitglieder es beantragen. Er ist be­

schlußfähig, wenn die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 

Bei Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes ist der Gesamtvor­

stand berechtigt, ein neues Mitglied kommissarisch bis zur 
nächsten Wahl zu berufen. 
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5. Zu den Aufgaben des Gesamtvorstandes gehören insbesondere die 

Du rchführung der Beschlüsse der Mitgliederversammlung und die 

Behandlung von Anregungen des Mitarbeiterkreises. 

6. Der geschäftsführende Vorstand ist für Aufgaben zuständig, die 

aufgrund ihre r Dringlichkeit einer schnellen Erledigung bedür­

fen. Der Gesamtvorstand i st über die Tätigkeit des geschäfts­

führenden Vorstandes laufend zu informieren. 

7. Die Aufgaben der Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes 

sowie die Abgrenzung der übrigen Vorstandsressorts regelt die 

zu beschließende Geschäftsordnung. 

8. Die Geschäftsordnung wird durch den Gesamtvorstand mit einer 

Zweidritte l -Mehrheit beschlossen. 

§ 9 

Abteilungen 

1, Für die durch den Verein zu vertretenden Sportarten werden im 

Bedarfsfalle gesonderte Abteilungen durch Beschluß des Gesamt­

vorstandes gegründet. 

2. Die besondere Aufgabe der Abteilungen und die Wahl der Mit­

glieder der Abteilungen ergeben sich aus dem Beschluß der Mit­

g liederversammlung. 

§ 10 

Protokollierung 

Neben der unter§ 7, Abs. 9 fes tge legten Protokollierung sind Pro­

tokolle zu fertigen von Sitzungen des geschäftsführenden Vorstan­

des, des Gesamtvorstandes und der Sitzungen der Abteilungen. Sie 

sind vom Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeich­

nen, 
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S 11 

Wahlen 

1 . Die Mitglieder des Gesamtvorstandes, die Abteilungsleiter sowie 

die Kassenprüfer werden von der Mitgliederversammlung auf die 

Dauer von zwei Jahren gewähl t . Sie b l eiben solange im Amt, bis 

der Nachfolger gewählt ist . Wiederwahl ist zulässig . 

2 . Jedes Vorstandsmitglied ist einzeln zu wählen, 

3. Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins 

gewählt werden. 

S 12 
Kassenprüfunqu 

Die Kasse des Vereins sowie die Kassen der Abteilungen werden in 
jedem Jahr durch zwei von der Mitgliederversammlung des Vereins 

gewählten Kassenprüfer geprüft. Die Kassenprüfer erstatten der 

Mitgliederversammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei 

ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäft e die Entlastung des 

Schatzmeisters. 

S 13 

Auflösung des Verei ns 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur i n einer zu diesem Zweck 

einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlos­

sen werden. 

2 . Die Einberufung einer solchen Versammlung darf nur erfolgen, 

wenn es 

der Gesamtvorstand mit e iner Mehrheit von Dreiviertel 

aller seiner Mitglieder beschlossen hat oder 

- von zweidrittel der stimmberechtigten Mitglieder des 

Vereins schriftlich gefordert wurde . 
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3. Die Versammlung ist beschlußfähig, wenn mindestens 50 % der 

stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind, Die Auflösung kann 

nur mit einer Mehrheit von Dreiviertel der erschienenen stimm­

berechtigten Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist 

namentlich vorzunehmen. 

Sollten bei der ersten Versammlung weniger als 50 % der stimm­

berechtigten Mitglieder anwesend sein, ist eine zweite Ver­

sammlung einzuberufen, die dann mit einer Mehrheit von Drei­

viertel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beschluß­

fähig ist. 

4. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall sei­

nes bisherigen Zweckes fä l lt sein Vermögen an den Deutschen 

Sportbund mit der Maßgabe, daß dieses Vermögen unmi ttelbar und 
ausschließlich zur Förderung des Triathlon- und Leichtathletik­

sportes verwendet werden darf. 

Die vorstehende Satzung wurde von der Mitgliederversammlung 

am 16. September 1991 

beschlossen. 




